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Rechtssatz

Die Entstehungsgeschichte des § 123 Abs 9 ASVG zeigt, dass sich die Verweisung auf § 2 FSVG im Zeitpunkt ihrer

erstmaligen Normierung durch die 38. Novelle zum ASVG, BGBl Nr 1982/647, nach ihrem Wortlaut ausdrücklich nur auf

die Stammfassung des FSVG, BGBl Nr 624/1978, bezogen hat, obwohl die verwiesene Bestimmung des § 2 FSVG schon

zum damaligen Zeitpunkt in der Fassung der Novelle BGBl Nr 1979/533 in Geltung gestanden ist. Wird aber in einer

Verweisung nicht auf die gerade geltende, sondern auf eine frühere, durch eine später, zeitlich aber deutlich vor dem

Zeitpunkt der Erlassung der Verweisungsnorm liegende Novelle geänderte Fassung einer Bestimmung eines anderen

Gesetzes verwiesen, so ist eine solche Verweisung im Zweifel als eine statische Verweisung auf jene frühere Fassung

des verwiesenen Gesetzes zu verstehen, die in der Verweisungsnorm ausdrücklich bezeichnet ist. Die Änderungen des

§ 2 FSVG, welche dieser durch das ASRÄG 1997 per 1. Jänner 1998 erfahren hat, haben daher auf die Verweisungsnorm

des § 123 Abs 9 ASVG (in der hier anzuwendenden Fassung BGBl I Nr 1997/139) keine Auswirkungen entfaltet (mit

weiteren Ausführungen).
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